
Gebühr

bis ... kg

MTOW  

LFZ mit

erhöhtem

Schallschutz

Schulflüge außer

an  SA, SO

und Feiertagen *

LFZ ohne

erhöhten

  Schallschutz **

Schulflüge außer

an  SA, SO

und Feiertagen *

1000 (auch 

UL, MOSE)
7,50 € 4,50 € 11,25 € 6,75 €

1200 10,00 € 6,00 € 15,00 € 9,00 €

1400 12,50 € 7,50 € 18,75 € 11,25 €

1600 15,00 € 9,00 € 22,50 € 13,50 €

1800 17,50 € 10,50 € 26,25 € 15,75 €

2000 20,00 € 12,00 € 30,00 € 18,00 €

3000 35,00 € 21,00 € 52,50 € 31,50 €

4000 50,00 € 30,00 € 75,00 € 45,00 €

5000 65,00 € 39,00 € 97,50 € 58,50 €

6000 80,00 € 48,00 € 120,00 € 72,00 €

7000 95,00 € 57,00 € 142,50 € 85,50 €

8000 110,00 € 66,00 € 165,00 € 99,00 €

15,00 € 9,00 € 22,50 € 13,50 €

40%

50%

Landegebührenordnung

am Flugplatz Aschaffenburg-Großostheim EDFC

Aktive Mitglieder des Flugsportclubs Aschaffenburg-Großostheim erhalten 50% Rabatt auf die 

Landgebühren, jedoch keinen zusätzlichen Rabatt für Schulflüge.

Gebühr lt. Zeile "8000" plus je angefangene zusätzliche 1000 kg:

 * Rabatt auf Schulflüge außer Samstag, Sonntag und an Feiertagen:

** Zuschlag für fehlenden erhöhten Schallschutz:

Für Hubschrauber werden die Gebühren für LFZ mit erhöhtem Schallschutz erhoben, soweit sie 

über ein Lärmzeugnis verfügen.

Hubschrauber ohne Lärmzeugnis zahlen das 2,5-fache dieses Betrages.

Die Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer .

Diese Gebührenordnung gilt ab 01.08.2021

Zahlungspflichtige für in EDFC stationierte LFZ (d.h. Mietvertrag für Stellplatz vorhanden)

erhalten 50% Rabatt auf die Landgebühren, jedoch keinen zusätzlichen Rabatt für Schulflüge.

Spessart Air Service erhält 50% Rabatt auf die Landegebühren für Werkstattflüge.

Schulflüge im Sinne dieser Gebührenordnung sind Flüge, die zum Erwerb eines Luftfahrerscheines oder einer

zusätzlichen Berechtigung (auch Klassen- und Musterberechtigung) gemäß LuftPersV durchgeführt werden

müssen. Keine Schulflüge sind Flüge zum Vertrautmachen mit neuen Mustern gemäß § 69 Abs. 4 LuftPersV.

Großostheim, 09.07.2021

> 8000

Regelung für Oldtimerflugzeuge (Baujahr vor 1960): Für die erste Landung an einem Tag wird für 

fremde Oldtimer mit MTOW kleiner 1200 kg die Landegebühr erlassen.


